
Deutscher Bundestag 
 
 
 
 
 

 
 
Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste 

WD 8 - 3000 - 068/24 (21.10.2024) © 2024 Deutscher Bundestag 

Disclaimer: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen 
Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen 
Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen 
Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle 
Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des 
Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. 
Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit 
Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur Registrierung und Typisierung von Stammzellspendern 

 

In Deutschland werden pro Jahr etwa 3.500 Stammzelltransplantationen durchgeführt.1 Dabei 
werden Patienten gesunde Stammzellen eines Spenders übertragen, um bestimmte Krankheiten, 
wie Leukämie, Blutbildungsstörungen oder Lymphome zu behandeln. Stammzellen sind Zellen 
des Körpers, die sich zu neuen Zellen unterschiedlichster Arten ausdifferenzieren können. Sie 
können sowohl aus dem Blut als auch aus dem Knochenmark entnommen werden. 80 Prozent 
der Stammzellentnahmen erfolgen über Blutentnahmen, als eine sogenannte periphere Stamm-
zellspende.2  

Eine Registrierung als Spender erfolgt freiwillig durch Abgabe einer Blutprobe beim Arzt oder 
einer Blutspende.3 Ein Großteil der Spender registriert sich bei einer der zahlreichen gemeinnüt-
zigen Organisationen – den Spenderdateien – wie etwa der DKMS oder der Deutschen Stamm-
zellspenderdatei.4 Die Spenderdateien, die größtenteils über Spendengelder finanziert werden, 
engagieren sich auch bei der Vermittlung von Stammzellspendern. Für den Erfolg einer Stamm-
zelltransplantation müssen die Gewebedaten des Spenders mit denen des Empfängers überein-
stimmen. Um einen Spender mit möglichst identischen Daten zu finden, erfolgt im Rahmen des 
Registrierungsprozesses eine Typisierung der Gewebemerkmale. 

 

1 Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Stammzellspende: Von der Spendersuche bis zur Heilung, unter 
gesund.bund.de, Stand: 28. Mai 2021, abrufbar unter https://gesund.bund.de/stammzellspende. Dieser und alle 
weiteren Links wurden zuletzt abgerufen am 18. Oktober 2024.  

2 Zu den gesetzlichen Regelungen, denen eine Stammzellspende unterliegt und der Unterscheidung der Entnah-
meart siehe: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Zur Aufklärung der Bevölkerung bezüglich 
einer Stammzellenspende, Kurzinformation vom 27. September 2019, WD 9 – 3000 – 074/19, abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/665954/e6dffe43fc52afaa403ba9803cca6d1e/WD-9-074-19-pdf.pdf. 

3 Zu den Voraussetzungen einer Registrierung siehe https://gesund.bund.de/stammzellspende#voraussetzungen 
oder die Informationsseiten der Spenderdateien, z. B. https://www.dkms.de/informieren/medizin-for-
schung/wer-darf-spender-werden sowie deren Registrierungsseiten, z.B. https://www.dkms.de/registrieren.  

4 Zur Übersicht der Spenderdateien in Deutschland siehe unter https://zkrd.de/adressen/#adressenzkrd. 
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Die Typisierung durch die Spenderdateien erfolgt vorranging bei Typisierungsaktionen vor Ort 
oder mittels eines Typisierungssets, das einem Neuspender zugesandt wird und mit dem ein Ab-
strich der Mundschleimhaut mit einem Wattestäbchen genommen und an die Spenderdatei ge-
schickt werden kann. Bei der Typisierung werden mithilfe von molekulargenetischen Techniken 
Gewebemerkmale, sogenannte HLA-Merkmale bestimmt. Da HLA-Merkmale vererbt werden, kön-
nen circa 20 bis 30 Prozent der Erkrankten ihren Spender in der eigenen Familie finden. Andere 
sind auf einen Fremdspender angewiesen.  

Nach der Registrierung und Typisierung erfolgt eine Zusammenführung und ein Abgleich der Da-
ten aller Spenderdateien mit den Daten möglicher Empfänger durch das Zentrale Knochenmark-
spender-Register Deutschland (ZKRD).5 Das ZRKD ist eine im Jahr 1992 als gemeinnützige GmbH 
gegründete Organisation, die die Sammlung und Vermittlung potenzieller Stammzellspender 
deutscher Spenderdateien übernimmt. Das Register ist gemäß § 65f Sozialgesetzbuch Fünftes 
Buch (SGB V)6 für die Koordinierung der Spendersuche und -auswahl, für die Zusammenführung 
der Spenderdaten der Spenderdateien sowie für die Zusammenarbeit mit den Spenderdateien 
verantwortlich. Es kooperiert mit weltweiten Spenderegistern und Sucheinheiten.7  

Die Kosten für den Registrierungs- und Typisierungsprozess eines Neuspenders belaufen sich auf 
ungefähr 40 bis 50 Euro pro Person.8 Diese werden weit überwiegend von der jeweiligen Spen-
derdatei übernommen, um die Registrierung für Spender kostenlos und damit so attraktiv wie 
möglich zu gestalten. Eine Kostenübernahme der Registrierungskosten durch die gesetzlichen 
Krankenkassen ist vom SGB V nicht gedeckt. Mangels eigener Betroffenheit ist der potenzielle 
Spender weder nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 SGB V zur Behandlung einer Krankheit noch nach § 11 
Abs. 1 Nr. 2 SGB V zur Verhütung einer eigenen Krankheit leistungsberechtigt. Eine Kostenüber-
nahme durch die Krankenkasse des empfangenden Patienten ist aufgrund der fehlenden Versi-
chertenbezogenheit der Leistung ebenfalls nicht vorgesehen. Kommt es tatsächlich zu einer 
Spende, übernimmt die Krankenversicherung des betroffenen Patienten gem. § 27 Abs. 1a SGB V 
i. V. m. § 65f SGB V die Kosten für die Untersuchungen und die Behandlungen sowie einen 
Krankenhausaufenthalt des Spenders. Das ZKRD erhält anschließend von der Krankenkasse des 
betroffenen Patienten eine Gebühr für die Vermittlung des Spenders nach § 65f SGB V. In Aus-
nahmefällen übernimmt die Krankenkasse des Patienten die Kosten der Typisierung von Perso-
nen, die mit der betroffenen Person verwandt sind. 

*** 

 

5 Weitergehende Informationen zum ZRKD abrufbar unter https://zkrd.de.  

6 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1988, BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 254). 

7 International kooperiert das ZRKD mit der Europäischen Gesellschaft für Blutstammzell- und Knochenmarkt-
ransplantation (EBMT), dem European Marrow Donor Information System (EMDIS) oder der World Marrow Do-
nar Association (WMDA), vgl. hierzu: https://zkrd.de/zusammenarbeit-mit-partnern/. 

8 Vgl. Angaben der Spenderdateien in Deutschland zu Typisierungskosten auf deren jeweiligen Internetseiten, 
aufrufbar über https://zkrd.de/adressen/#adressenzkrd. 
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